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5 Fazit

Wie eingangs ausgeführt: „Das Elektrizitätsversorgungssystem (EVS) ist nicht nur eine

besondere Infrastruktur, es ist eine einzigartige Schlüsselinfrastruktur. Dies gilt im beson-

deren Maße für Deutschland als größtes und stärkstes EU-Mitgliedsland, vor allem aber

als ausgeprägten Industrie- und Exportstandort.“

Seit der Energiewende im Jahr 2011 haben die Diskussionen und auch die gesetzgeberi-

schen Aktivitäten – entgegen den Aussagen und dem Verständnis des letzten Energie-

konzeptes der Bundesregierung vom September 2010 – allerdings weniger das Gesamt-

system und dessen robuste Funktionalität im Fokus, als nur einzelne Schwerpunkte.

Der Schwerpunkt im Analyseteil dieses Gutachtens war daher die Aufzeigung der Syste-

melemente des EVS und ihrer wesentlichen Zusammenhänge.

Einen besonderen Schwerpunkt nahmen dabei die Stabilitätsaspekte des EVS und die

dafür jederzeit in höchster Qualität zu erbringenden Systemdienstleistungen ein. Mit der

folgenden Grundaussage I wurde klargestellt, dass bei einem wesentlich größeren, aber

nur gering ausgelasteten EVS systematisch deutlich höhere Anforderungen an die siche-

re Funktionalität gestellt werden müssen.

Grundaussage I (vgl. Abschnitt 1.2.1):

Mit dem Fortschreiten der Energiewende und dem damit verbundenen Einsatz von
Naturenergien, die nur ein sehr geringes energetisches Vollzeitdargebot aufweisen
können, wird ein erheblich größeres und leistungsstärkeres ÜNB- und VNB - Netz
und ein viel umfangreicheres Netz- und Systemmanagement benötigt. Daraus fol-
gen zusätzliche Anforderungen zur Gewährleistung der EVS-Funktionalität.

Im Gutachten wird erstmals deutlich unterschieden zwischen den - heute bestehenden –

Grundanforderungen für Systemdienstleistungen und den absehbaren Zusatzanforde-

rungen.

Es wird deutlich – vor allem ab Abschnitt 2 – das Verständnis und die Aufgabenverteilung

der wichtigsten Akteure gezeigt. Dabei wird dargestellt, dass Anzahl und Einflussmög-

lichkeiten vieler EVS-Akteure sehr erheblich ansteigen, ohne dass das auch nur ansatz-

weise seinen Niederschlag in den rechtlich- regulatorischen Regelungen zur Erhaltung

der Systemsicherheit seinen Niederschlag gefunden hätte.
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Dabei ist hoch anzuerkennen, dass der im Mittelpunkt der Gesetzgebung und der zur

öffentlichen Diskussion stehende bundesweite Netzausbau unverzichtbar und in der Tat

sehr wesentlich für das Gelingen der Energiewende ist.

Allerdings ist gemäß der o.g. Grundaussage I die EVS-Funktionalität stärker im Gleich-

klang einzubeziehen.

Die Hauptlast liegt nach heutigem Rechtsverständnis allein bei den regelzonenverant-

wortlichen ÜNB und den jeweiligen VNB.

Im Gutachten wird aufgezeigt, dass diese Sicht aufzuweiten ist und zwar sowohl für die

heutigen Grundanforderungen der Systemsicherheit als auch die zukünftig erforderlichen

Zusatzanforderungen.

Dazu wurde folgende Aussage getroffen:

Grundaussage VII (vgl. Abschnitt 3.1):

Neben diesen Anforderungen an die Dimensionierung und Gestaltung der netz-
technischen Anlagen ergeben sich zwangsläufig auch gestiegene Anforderungen
an die Gewährleistung der Systemsicherheit, in diesem Gutachten als „Zusatzan-
forderungen für Systemdienstleistungen“ bezeichnet.

Auftragsgemäß lag der Schwerpunkt des Gutachtens dabei auf der zunehmenden Rolle

der großen Flächen- VNB als besondere Koordinatoren und als Akteure, die zukünftig

einen überproportionalen Beitrag für die Systemsicherheit erbringen können und müssen.

Diese Betrachtung wurde strikt unter dem Aspekt der Ganzheitlichkeit und der besonde-

ren Anforderungen des EVS (Pkt. 3) durchgeführt.

Dazu gehört auch, dass im Gegensatz zu häufig anzutreffenden bundesweiten Durch-

schnittsbetrachtungen die Besonderheiten des deutschen EVS:

 unter den Bedingungen der Energiewende (Vorrang und bundesweiter physikali-

scher Ausgleich der erneuerbaren Energien);

 der bewährten Gliederung in vier Regelzonen und

 der dazu bestehenden (z. T. wenig bekannten) gesetzlichen Regelungen

speziell – für Deutschland in den Abschnitten 1.2 und 1.3 und für den Nordosten in den

Abschnitten 3.1 und 3.2 – mit weiteren folgenden Grundaussagen herausgearbeitet wur-

den.
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Grundaussage II (vgl. Abschnitt 1.2.1):

Die Energiewende ist durch eine ausgeprägte und zunehmende Asymmetrie des
Erzeugungs-Nachfrage-Verhältnisses von Nord nach Süd geprägt. Diese Asymmet-
rie wird auch durch einen bundesweiten Netzausbau nicht beseitigt.

Grundaussage III (vgl. Abschnitt 1.3.1):

Basierend auf den Erfahrungen schwerer Netzstörungen großer Systeme ohne er-
hebliche Mengen von Naturenergien ist die Online-Bereitstellung, Auswahl und
übergreifende Bewertung geeigneter Echtzeitdaten, die hinreichend genau die Ro-
bustheit, die Überlebensfähigkeit und Wiederherstellbarkeit des Elektrizitätsver-
sorgungssystems beschreiben, von entscheidender Bedeutung.

Bei Systemen mit einer tatsächlich mehrheitlichen Leistungsbereitstellung aus
stochastisch und naturgebundenen Energiequellen wie PV und Wind ist deshalb
unverzüglich eine umfassende Echtzeitdatenbereitstellung aller Erzeugungen und
wesentlicher Nachfragegruppen mit einer geeigneten Äquivalentierung für ein si-
cheres EVS unbedingt erforderlich.

Wie bereits erläutert, wird das Verständnis der Akteure und die zunehmende Rolle der

großen Flächen-VNB, insbesondere im Abschnitt 2, in den Kontext des Handelns für das

EVS und dessen Systemstabilität gestellt. Gerade im Lichte des (Mit-)Wirkens von immer

mehr Akteuren wird diese notwendige Koordinatorenfunktion sehr deutlich an Bedeutung

gewinnen. Der oftmals anzutreffenden Meinung, dass leistungsschwache Akteure ver-

nachlässigt werden könnten, ist aus Sicht des Gutachters und basierend auf den Grund-

regeln großer elektrischer Systeme prinzipiell zu widersprechen. Mit der systematischen

Verringerung leistungsstarker und systemsichernder Kraftwerke bei gleichzeitigem über-

proportionalen Anstieg vieler „kleiner“ Anlagen steigt systematisch der Stresspegel des

EVS, vor allem aber nimmt die Wahrscheinlichkeit des Umschlagens einer der sehr häu-

figen Stresssituationen in eine schwere Störsituation zu.

Dabei – und dies ist mehrfach zu unterstreichen – geht es nicht um die Frage, wie sich

das EVS verhält, wenn der o.g. bundesweite Netzausbau oder die Frage neuer systemsi-

chernder Einrichtungen in der Zukunft geklärt sein werden.

Es geht um die Frage, wie heute, morgen und  für den langen Transformationszeitraum

bis zur Klärung von Netzausbau, Speicherung und neuen Erzeugungseinrichtungen die

Systemsicherheit gewährleistet werden kann.
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Grund-Basis aller kurzfristigen Lösungen ist eine umfassende Datenerfassung, Datenwei-

terleitung und Datenbewertung durch die zuständigen Akteure, und zwar im Sinne robus-

ter Stamm- und Echtzeitdaten. Siehe dazu auch die o.g. Grundaussage III.

Diese Datenbewertung ist umso erfolgreicher, wie das harmonische Zusammenwirken

aller EVS-Akteure gestaltet werden kann. Dazu werden im Gutachten folgende Aussagen

getroffen:

Grundaussage IV (vgl. Abschnitt 1.3.1):

Zur Beherrschung des EVS in Stress-, Stör-, (Teil-)Ausfall- und Wiederaufbaupha-
sen ist eine zunehmende Kooperation und Koordinierung neben der Verbundebene
(zwischen den TSO’s) als auch bei der vertikalen Zusammenarbeit erforderlich.
Hierbei kommt großen Flächen-Verteilnetzbetreibern als „natürlicher Koordinator“
zwischen dem regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber und der
Vielzahl etablierter „klassischer“ Akteure (wie Bilanzkreisverantwortliche (BKV),
Stadtwerke, Industrie, Haushalte und KMU) und auch einer Vielzahl neuer Akteure
(neue Stadtwerke, Energiegenossenschaften, Eigenerzeuger) eine überragende
Bedeutung zu.

Grundaussage V (vgl. Abschnitt 1.3.3):

Für EVS mit einem mehrheitlich und tatsächlich bereitgestellten Naturstromanteil
bei gleichzeitig verlässlich abzusichernder Elektrizitätsnachfrage ist es zwingend
erforderlich, für die Systembeherrschung mittels echtzeitbasierter Kooperation  der
Akteure hoch entwickelte und abgeschirmte Informations- und Kommunikations-
systeme (IKT) einzusetzen. Dem Flächen-VNB kommt dabei - als Bindeglied der
wichtigsten EVS-Akteure und auch als natürliche Redundanz des regelzonenver-
antwortlichen ÜNB in der Region – eine besondere koordinierende Funktion zu.

Die Fragen der Systemsicherheit sind untrennbar mit den Kenntnissen, Fähigkeiten und

dem Handeln des operativen Personales aller EVS-Akteure verbunden.

Auf der rechtlich-regulatorischen Ebene besteht unverständlicher Weise eine ganze Rei-

he von schweren Defiziten. Beispielsweise können genannt werden:

 die ausstehende Novellierung des Energiesicherungsgesetzes aus dem Jahr

1975 einschließlich zugehöriger Verordnungen;
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 die Tatsache, dass seit 2005 nur Netzbetreiber einer Betriebsgenehmigung be-

dürfen, die Mehrheit der EVS-Akteure also keine ausreichende personelle Leis-

tungsfähigkeit nachweisen müssen;

 die Frage unternehmensübergreifender Trainings weder normiert noch vorgege-

ben ist, einschließlich einer fehlenden regulatorischen Anerkennung  diesbezügli-

chen  Präventions-und Vorsorgeaktivitäten

Dazu wurde folgende Aussage herausgearbeitet:

Grundaussage VI ( vgl. Abschnitt 1.3.5):

Bei einer absehbaren Fortführung des EEG-basierten Ausbaues der EE, einer
gleichzeitigen Drosselung oder Stilllegung zur Systemsicherheit beitragender kon-
ventioneller KW- und PSW-Kapazitäten und einem anhaltend in der Wirksamkeit
gedämpften bundesweiten Netzausbau kommt es systematisch zur deutlichen Zu-
nahme von Stress- und Restriktionsbetriebsphasen.

Daraus folgt direkt die Notwendigkeit umfassender Aus- und Weiterbildungen des
operativen Personales.

Diese sind vorzugsweise um unternehmensübergreifende und extern durchzufüh-
rende Trainings auf normierter Grundlage und an zertifizierten Ausbildungsstätten
zu ergänzen. Die regulatorische Anerkennung und die gesetzliche Festschreibung
in der Energiesicherstellungsverordnung sind forciert weiterzuführen.

Nach der ausführlichen Analyse der Situation des EVS und der Herausarbeitung der an-

stehenden (Systemsicherheits-)Herausforderungen für das Gesamtsystem (siehe u.a.

Abschnitt 1.2.3) und für die Situation im Nordosten (Regelzone von 50Hertz Transmission

GmbH), dargestellt u.a. im Abschnitt 3.2.1 ff werden am Beispiel eines Pilotclusters der

MITNETZ STROM in Sachsen/Anhalt Potenziale eines Beispiel-VNB dargestellt.

Auch hier wird zunächst ganz grundsätzlich die Notwendigkeit des Netzausbaues betont,

allerdings erneut im systematischen Zusammenhang mit der Systemsicherheit und den

dafür zu erbringenden Systemdienstleistungen:

Grundaussage VIII (vgl. Abschnitt 3.1.2):

Der Netzausbau der Flächen-VNB ist eine entscheidende Säule bei der wirksamen
Umsetzung der Energiewende, insbesondere in den Regionen mit einem hohen
Naturstromaufkommen, wie es weite Teile des neuen Bundesgebietes verkörpern.
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Dabei ist der besondere Zusammenhang zwischen der Notwendigkeit steigender
SDL-Erbringung und des auch damit verbundenen deutlichen Netzausbaus als
Grundlage der Erbringung unbedingt zu beachten.

Schwerpunkte der Potenzialbetrachtungen für die Erbringung von Systemdienstleistun-

gen in der Qualität von Grund-oder auch Zusatzanforderungen sind:

 (Mit-) Wirkungsmöglichkeiten beim Wirkleistungsmanagement in der Ganzheit-

lichkeit von Erzeugung, Speicherung und Verbrauch;

 (Mit-) Wirkungsmöglichkeiten bei der Spannungshaltung und dem Blindleistungs-

management.

Auf das notwendige Zusammenwirken mit anderen EVS-Akteuren, insbesondere den

regelzonenverantwortlichen ÜNB wird unter Berücksichtigung der rechtlich-

regulatorischen Regelungen eingegangen.

Ausgehend von den Potenzialbetrachtungen erfolgen Empfehlungen zur Umsetzung

ausgewählter Potenziale.

Dabei liegt der Schwerpunkt einerseits auf Aktivitäten, die im vorhandenen rechtlich-

regulatorischen Rahmen möglich sind, andererseits aber auch auf Aktivitäten, die den

vorhandenen Rechtsrahmen so erweitern und anpassen können, dass er den realen Er-

fordernissen für eine volle Funktionalität des EVS wieder gerecht werden könnte.

Bei deren Umsetzung kommt nach Auffassung des Gutachters den großen Flächen–VNB

in enger Abstimmung mit den ÜNB, den Stadtwerken und sonstigen VNB und EVS-

Akteuren eine zunehmende und entscheidende Koordinatorenfunktion im jeweiligen Zu-

ständigkeitsbereich zu.

Dies erklärt sich vor allem durch folgende - im Gutachten dargestellte - Aspekte:

 die Anzahl der EVS-Akteure steigt deutlich, vorrangig im VNB-Bereich;

 seit Etablierung des Elektrizitätsmarktes entstand eine zunehmend eigenständige und

ebenfalls zunehmende Geschäftswelt des Elektrizitätshandels, vorrangig im VNB-

Bereich ;

 mit der EEG-Novellierung wurden neue Akteure und Vertriebskanäle generiert, vor-

rangig im VNB-Bereich;
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 zunehmend entstehen „Kombinations-Akteure“, die Aspekte der Erzeugung, der Ver-

teilung und des Verbrauches sowie z.T. auch bereits der Speicherung vereinen (vgl.

Abbildung 19), ebenfalls absolut vorrangig im VNB Bereich.

Selbstverständlich – und dies ergibt sich aus den physikalischen Gesetzmäßigkeiten

großer elektrischer Systeme – ergeben sich aus den vielfältigen Zusatzanforderungen

auch weitere Aufgaben für alle anderen Akteure, insbesondere die ÜNB, die die gesetz-

lich verankerte Verantwortung für die Regelzone, für den deutschen und europäischen

Verbundbetrieb und für die übergreifenden EEG- und Bilanzkreisaspekte haben.

Einen besonderen Stellenwert nahmen die Aspekte des operativen Personales und des-

sen Weiterbildung und Training ein.

Aus Sicht des Gutachters ist es dringend erforderlich, dass die diesbezügliche Sicher-

heitskultur, z.B. von MITNETZ STROM als sehr großer Flächen-VNB  und von 50Hertz

als ÜNB, unternehmensübergreifend und mit voller regulatorischer Anerkennung, auf alle

EVS-Akteure ausgedehnt werden können.

Insgesamt zusammenfassend kann konstatiert werden, dass es entscheidend ist,
dass in der sehr viele Jahre andauernden Transformation das Elektrizitätssystem
seine Stabilität und damit Versorgungssicherheit für den Wirtschaftsstandort
Deutschland und Europa bewahren kann.

Diplom- Ingenieur Wolfgang Neldner

Berlin, den 23.3.2014
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